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1 Allgemeine Grundsätze 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt in der 9. 
Tartlauer Nachbarschaft (im Folgenden kurz „Nachbarschaft“ genannt) nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zur Sicherstellung des Datenschutzes im Umgang mit personenbezogenen Daten in der 
Nachbarschaft wird in einem gesonderten Dokument („DSGVO-Maßnahmen 9. TN.docx“) 
beschrieben. 

Im Rahmen der Verarbeitung werden folgende Vorgänge durchgeführt: Erheben, Erfassen, 
Organisieren, Ordnen, Speichern, Verändern, Abfragen, Verwenden, Archivieren, Löschen, 
u.a. Die Verarbeitung erfolgt nach den Grundsätzen gemäß Art. 5 DSGVO: 
- Auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben 
- Für eindeutige und legitime Zwecke 
- Datenminimierung: nur erforderliche Daten werden erhoben. 
- Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff 

Die konkrete Art der Datenverarbeitung erfolgt aufgrund eines Verzeichnisses für 
Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 DSGVO. Es gibt ein Verzeichnis für den 
Verantwortlichen (Nachbarvater als Vorsitzender der Nachbarschaft) und ein Verzeichnis für 
den Auftragsdatenverarbeiter (im Wesentlichen der Kassier und Sachverwalter, der 
gleichzeitig für die Mitgliederverwaltung zuständig ist). Gemäß Art. 28 DSGVO können 
weitere Auftragsverarbeiter nur nach Abstimmung mit dem Verantwortlichen hinzugezogen 
werden. Daten werden nur entsprechend der durch den Verantwortlichen dokumentierten 
Weisung verarbeitet. Alle Personen, die als Verarbeiter benannt werden, verpflichten sich zur 
Vertraulichkeit. 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zur Nachbarschaft erfolgt eine datenschutzrechtliche 
Unterrichtung des Mitglieds gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO. Die Nachbarschaft 
darf beim Eintritt alle Daten erheben (über die Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der 
Nachbarschaftsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind 
(siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). 

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie Fotos im Rahmen der Pressearbeit in 
den Print- und Online-Medien (Nachbarschaftshomepage, „Tartlauer Wort“, , Datenträger 
„Tartlauer Impressionen“, Chronik Tartlau, etc.) wird eine separate Einwilligung eingeholt. 
Die Einwilligung kann jederzeit entzogen werden, gilt aber nicht für zurückliegende 
Verarbeitungen. 

2 Beitritt zur Nachbarschaft 

Die Nachbarschaft führt Familienmitgliedschaften, wobei jedem Mitglied bei Eintritt eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet wird. 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Nachbarschaft folgende personenbezogene Daten 
auf: 
- Vor- und Nachname, bei Frauen den Geburtsnamen 
- Geschlecht 
- Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
- Letzte Adresse aus Rumänien, wenn bekannt 
- Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 
- Geburtsdatum 
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- Familienstand 
- Eintrittsdatum 

Die personenbezogenen Daten werden in einem EDV-System gespeichert, welches durch 
technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter 
geschützt ist: 
- verschlüsselte Datenablage 
- passwortgeschützt 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von der 
Nachbarschaft intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des 
Nachbarschaftszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit ein schutzwürdiges Interesse seiner 
personenbezogenen Daten gegenüber dem Vorstand schriftlich anzumelden. 

3 Austritt aus der Nachbarschaft 

Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten 
Daten werden ausschließlich für nachbarschaftsinterne Zwecke und für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89, Absatz 1 DSGVO verwendet. 

Des Weiteren werden personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die 
Kassenverwaltung der Nachbarschaft betreffen, gemäß den steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des Austritts durch die 
Nachbarschaft aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht. 

Alle Daten, für welche die oben genannten Gründe nicht zutreffen, werden nach dem Austritt 
bzw. nach den entsprechenden gesetzlichen Löschfristen gelöscht. 

Die archivierten Daten werden ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt: 
- verschlüsselte Datenablage 
- passwortgeschützt 

4 Weitergabe von Mitgliedsdaten an Nachbar-
schaftsmitglieder 

Mitgliederlisten werden nur an Vorstandsmitglieder ausgehändigt, die in der Nachbarschaft 
nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Vorstandsmitglied geltend, dass er die 
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der 
Auftragsverarbeiter die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die 
Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 

Die Nachbarschaft lässt in regelmäßigen Abständen (ca. alle 4 Jahre) ein 
Mitgliederverzeichnis drucken, das ausschließlich an Nachbarschaftsmitglieder verteilt wird. 

Hierfür holt die Nachbarschaft von den einzelnen Mitgliedern eine Einwilligungserklärung ein. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit die Einwilligungserklärung schriftlich widerrufen. Im 
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Falle des Widerrufs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere 
Veröffentlichung. 

Die Nachbarschaft erklärt bei Abgabe des Mitgliederverzeichnisses an die 
Nachbarschaftsmitglieder ausdrücklich, dass die Daten ausschließlich zu 
nachbarschaftsinternen Zwecken (Kontaktpflege) verwendet werden dürfen. Eine 
Überlassung an Dritte, Publikation und insbesondere eine Veröffentlichung im Internet ist 
untersagt. 

Das Mitgliederverzeichnis enthält folgende Daten: 
- Vor- und Nachname 
- Geburtsdatum 
- Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
- Letzte Adresse aus Rumänien, wenn bekannt 
- Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 
- Mitgliedsnummer 

5 Übermittlung von Daten an Dritte 

Personenbezogene Daten von Mitgliedern werden weder an Dritte verkauft, noch 
anderweitig vermarktet. 

Die Nachbarschaft ist ordentliches Mitglied des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen 
Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband), der wiederum eng mit dem Verband der 
Siebenbürger Sachen in Deutschland e.V. zusammenarbeitet. Ferner ist die Nachbarschaft 
in der HOG-Regionalgruppe Burzenland aktiv tätig. 

Personenbezogene Daten von Mitgliedern werden an die genannten Verbände nur in 
anonymisierter Form (nur Statistikdaten, keine personenbezogenen Daten) und 
ausschließlich für im öffentlichen lnteresse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche und 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89, Absatz 1 
DSGVO weitergeleitet. 

Die Daten der Vorstandmitglieder werden ausschließlich zum Zwecke der Kontaktpflege 
weitergeleitet, insbesondere: 
- Vor- und Nachname 
- Geschlecht 
- Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
- Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 
- Ehrungsdaten 

Als Mitglied des HOG-Verbandes kann die Nachbarschaft zur Erfüllung seiner Aufgaben 
personenbezogene Daten bei folgenden Anlässen an den Verband übermitteln: 
- Beantragung von Ehrungen nach der Ehrungsordnung des Verbandes oder weiterer 
Dachorganisationen: Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Ehrungshistorie 
- Anmeldung zu Lehrgängen des Verbandes oder weiterer Dachorganisationen: Vor- und 
Nachname, Adresse, Geburtsdatum 
- Anmeldung zu Fachtagungen und Veranstaltungen des Verbandes oder weiterer 
Dachorganisationen: Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum 

Die Nachbarschaft erklärt ausdrücklich bei Abgabe einer Mitgliedermeldung an den 
übergeordneten Verband, dass die Daten ausschließlich für verbandsinterne Zwecke 
verwendet werden dürfen. Eine Überlassung an Dritte ist untersagt bzw. bedarf der 
schriftlichen Einwilligung des Verantwortlichen und des Vorstandes der Nachbarschaft. 
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6 Pressearbeit 

Die Nachbarschaft kann die Verbandszeitung (Siebenbürgische Zeitung) über besondere 
Ereignisse, insbesondere Ehrungen sowie Feierlichkeiten informieren. Solche Informationen 
werden überdies auf der Homepage der Nachbarschaft veröffentlicht. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 
Veröffentlichung schriftlich widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in 
Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene 
Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage der Nachbarschaft 
entfernt. Die Nachbarschaft benachrichtigt die übergeordneten Verbände von dem 
Widerspruch des Mitglieds. 

7 „Tartlauer Wort“ 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Nachbarschaftslebens, insbesondere 
Ehrungen sowie Feierlichkeiten in dem Heimatboten „Tartlauer Wort“ bekannt. Hierfür wird 
keine Einwilligungserklärung des einzelnen Mitglieds eingeholt, das einzelne Mitglied kann 
jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung schriftlich 
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 

Jedes Nachbarschaftsmitglied hat das Recht im „Tartlauer Wort“ über besondere Ereignisse 
sowie Feierlichkeiten aus dem persönlichen Umfeld (z.B. Jubiläum, Hochzeit, Taufe, 
Konfirmation, Traueranzeige etc.) zu informieren. Hierbei werden die Daten von dem 
Nachbarschaftsmitglied freiwillig übermittelt, die Nachbarschaft übernimmt keine 
Verantwortung für die publizierten Daten, das Nachbarschaftsmitglied ist selber verpflichtet 
für die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Interessen gegenüber anderen Personen zu 
sorgen (z.B. Zustimmung aller auf Fotos abgebildeten Personen, Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren). 

Ferner macht der Vorstand Jubilare sowie Geburtstagsgratulationen im „Tartlauer Wort“ 
bekannt. Hierfür holt die Nachbarschaft von den einzelnen Mitgliedern eine 
Einwilligungserklärung ein. Das einzelne Mitglied kann jederzeit die Einwilligungserklärung 
schriftlich widerrufen. Im Falle des Widerrufs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung. Das „Tartlauer Wort“ wird ausschließlich an 
Nachbarschaftsmitglieder, den übergeordneten Verband und vorgeschriebene Institutionen 
verteilt. Die Nachbarschaft erklärt ausdrücklich bei Abgabe des „Tartlauer Wortes“, dass eine 
Überlassung an Dritte, weitere Publikation und insbesondere eine Veröffentlichung im 
Internet untersagt ist. Die Veröffentlichung ausgewählter Auszüge des Tartlauer Wortes auf 
der Nachbarschaftshomepage ist dem Homepageredakteur nach Abstimmung mit dem 
Verantwortlichen vorbehalten. 

8 Weitere Publikationen für Nachbarschafts-
mitglieder 

In regelmäßigen Abständen (ca. 4 Jahre) wird für die Mitglieder der Nachbarschaft ein 
Datenträger „Tartlauer Impressionen“ produziert. Der Datenträger enthält Fotos, Videos 
und andere Informationen betreffend das Nachbarschaftsleben und dient der Stärkung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls und der Heimatverbundenheit. Hierfür holt die Nachbarschaft 
von den einzelnen Mitgliedern eine Einwilligungserklärung ein. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit die Einwilligungserklärung schriftlich widerrufen. Im Falle des Widerrufs unterbleibt 
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in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. Eine Überlassung 
an Dritte, Publikation und insbesondere eine Veröffentlichung im Internet ist untersagt. 

Aktuell wird die Veröffentlichung der „Chronik (Heimatbuch) Tartlau“ vorbereitet. Hierbei 
werden Fotos und Beiträge verwendet, die bereits im „Tartlauer Wort“ veröffentlicht wurden. 
Hierfür holt die Nachbarschaft von den einzelnen Mitgliedern eine Einwilligungserklärung ein. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit die Einwilligungserklärung schriftlich widerrufen. Im 
Falle des Widerrufs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine 
Veröffentlichung in einer Folgeausgabe. 

9 Newsletter („Taifeltschen“) 

In Anlehnung an die Tradition in unserer Herkunftsgemeinde Tartlau (Rumänien) werden 
zwecks zeitnaher Information an die Mitglieder der Nachbarschaft Newsletter (früher 
„Taifeltschen“, ein schwarzes Brettchen mit aufgehefteter Nachricht) jetzt zeitgemäß in Form 
einer E-Mail bei gegebenem Anlass gesendet. 

Ein Newsletter mit Termin- und Projektinformationen wird zweimal jährlich vom Vorstand zur 
Aufrechterhaltung unseres Nachbarschaftslebens erstellt und von freiwilligen 
Jahrgangsvertretern als E-Mail versendet. Er kann sowohl an Mitglieder der Nachbarschaft 
als auch an Nichtmitglieder, deren Herkunftsort Tartlau ist, gesendet werden. 

Für den Versand wird keine Einwilligungserklärung eingeholt, da es sich hier um die 
Fortführung unserer Traditionen handelt und durch Preisgabe der E-Mailadresse 
grundsätzlich dem Empfang von Nachrichten zugestimmt wird. Dem Versand des 
Newsletters kann jedoch jederzeit schriftlich oder per E-Mail widersprochen werden. Im Falle 
des Widerspruches unterbleibt ein weiterer Versand an diesen Empfänger. 

Der Versand der E-Mail erfolgt als „Blindkopie“ (BCC), d.h. die E-Mailadressen der einzelnen 
Empfänger sind für den Empfänger nicht ersichtlich. 

10 Hinweis auf Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde 

Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum 
Datenschutz steht der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Baden-
Württemberg zur Verfügung. 

Die Beschwerde kann online eingereicht werden unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerde-online-einreichen/ 

 


